
412 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage. (342 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik Öster
reich und der Sozialistischen Föderativen Re
publik Jugoslawien zur Regelung bestimmter 

vermögensrechtlicher Fragen 

Der vorliegende Vertrag enthält die Verpflich
tung der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien einen Betrag von 2400000 S inner
halb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Ver
trages· an die Republik österreich als globale und 
pauschale Entschädigung für Vermögenschaften, 
Rechte und Interessen (Vermögenswerte) öster
reichischer Personen zu bezahlen, die NationaIi
sierungsmaßnahmen unterzogen worden sind. 

Der vorliegende Vertrag ist gesetz ändernd und 
gesetzesergänzend und darf daher nur mit Ge
nehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs. 1B-VG abgeschlossen werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die ge
genständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 25. Juni 1980 in Verhandlung genommen 
und nach einer- Debatte, an der sich außer dem 

Josef Schlager 

Berichterstatter 

Berichterstatter die Abgeordneten K 0 p p e n
s t ein e rund Dipl.-Ing. _ Dr. Z i t t m a y r 
beteiligten, einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
des Vertrages zu empfehlen. 

Weiters beschloß der Ausschuß, dem National
rat zu empfehlen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zu erfüllen ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des Vertrages zwischen der 
Republik österreich und der Sozialistischen Fö
derativen Republik Jugoslawien zur Regelung 
bestimmter vermögensrechtlicher Fragen (342 der 
Beilagen) wird genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

Wien, 1980 06 25 

Dr. Tull 

Obmann 
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